
n-1321B der Beila\!en :zu den Stenographischen Proto~ 
b . -l 

des l"::!.tionalrates XVIII. Gesetzge ungspenoue 

Nr. 6416 IJ 

1231; -C';- 08 
ANFRAGE 

der Abgeordneten Ing. Meischberger, Mag. Trattner und Kollegen 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Ungereimtheiten beim Export von Pferden 

In jüngster Zeit häufen sich die Ungereimtheiten beim Export von Pferden. Laut Gesetz ist 

der Export von Schlachtpferden verboten, lediglich Zuchtpferde dürfen ins Ausland verkauft 

werden. Vor allem bei. den ·Exporten nach Italien wird dieses Gesetz immer wieder dahin

gehend umgangen, daß eindeutig als Schlachtpferde erkennbare Tiere unter dem Titel 

"Zuchtpferd" exportiert werden und dann - je nach Qualität - von einem Eisenbahnterminal 

in der Nähe von Tarvis in die Schlachth~fe von Mailand und Verona (dorthin gelangt nur 

beste Qualität) sowie in Schlachthöfe wei~er im Süden des Landes gehen. Der Anreiz für die 

Exporteure: je exportiertes Zuchtpferd gibt es 4.000,- öS Förderung. 

Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß manche Händler offensichtlich Schlachtpferde zu 

einem Preis ersteigern, der knapp über Jenem liegt, der im Falle einer Verwertung des 

Fleisches in Österreich selbst bezahlt werden kann. Die Pferde werden dann exportiert und 

dem Händler bleibt zumindest die Exportförderung von 4.000,-- ÖS pro Pferd. Weiters bleibt 

in dieser Beziehung die Tatsache bedenklich, daß in Österreich für die Schlachtung viel zu 

wenig Pferde zur Verfügung stehen und die Pferdefleisch verarbeitenden Betriebe auf den 

Import angewiesen sind. 

Aus diesen Gründen stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten nachstehende 
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Anfrage: 

1. Sind Ihrem Ministerium die oben geschilderten Tatsachen bekannt? 

2. Wenn ja, welche Maßnahmen haben Sie getroffen, um den Export von Schlacht

pferden als Zuchtpferde zu unterbinden? 

3. Wenn nein, welche Maßnahmen werden Sie treffen, um den Export von Schlacht

pferden als Zuchtpferde in Hinkunft zu unterbinden? 

4. Mit welcher Summe wurde der Export von Zuchtpferden im Jahre 1993 insgesamt 

gefördert? 

5. Auf welche Summe belaufen sich die Kosten für den Import von Schlachtpferden im 

Jahre 1993? 

6. Auf welche Weise wird überprüft, ob es sich bei zu exportierenden Tieren um 

Schlacht- oder Zuchtpferde handelt? Nach welchen Kriterien wird hier vorgegangen? 
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